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Verfassung des Kantons Schwyz 1 

(Änderung vom 17. Dezember 2014) 

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz, 

nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates, 

beschliesst: 

I. 

Die Verfassung des Kantons Schwyz vom 24. November 20102 wird wie folgt 
geändert: 

§ 48 Abs. 3 

3 Der Kantonsrat wird nach dem Verhältniswahlverfahren (Proporz) gewählt. Das 
Gesetz kann Mindestquoren vorsehen. 

II. 

1 Dieser Beschluss unterliegt der Volksabstimmung. 
2 Er wird im Amtsblatt publiziert und in die Gesetzsammlung aufgenommen. 
3 Er tritt mit der Annahme durch die Stimmberechtigten in Kraft. 
 
 

Im Namen des Kantonsrates 
Der Präsident: Heinz Winet 
Der Protokollführer: Dr. Paul Weibel 

 
 
1 GS 24-27. 
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